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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einführung eines Gemeinschaftsprogramms zur Verbesserung der Funktionsweise 
der Steuersysteme im Binnenmarkt (Fiscalis 2013)
(KOM(2006)0202 – C6-0159/2006 – 2006/0076(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0202)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0159/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontrollausschusses 
(A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Wie beim Neubeginn der Lissabon-
Strategie festgehalten werden Wachstum 
und Beschäftigung in den nächsten 
Jahren die wichtigsten Ziele für die 
Europäische Union darstellen. Die 
Entscheidung Nr. 888/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. März 1998 über ein 

(1) Die Entscheidung Nr. 888/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. März 1998 über ein 
gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur 
Verbesserung der Systeme der indirekten 
Besteuerung im Binnenmarkt (Fiscalis-
Programm) (im Folgenden "das Programm 
2002") und die Entscheidung Nr. 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur 
Verbesserung der Systeme der indirekten 
Besteuerung im Binnenmarkt (Fiscalis-
Programm) (im Folgenden "the 2002 
programme") die Entscheidung Nr. 
2235/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2002 über ein 
gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur 
Verbesserung der Funktionsweise der 
Steuersysteme im Binnenmarkt (Fiscalis-
Programm 2003-2007) (im Folgenden "the 
2007 programme") haben im Zeitraum 
1998 bis 2002 und 2003 bis 2007 in 
erheblichem Maße zur Verwirklichung der 
vorstehend genannten Ziele beigetragen. 
Es ist daher angebracht, die, unter diesen 
Programmen begonnenen, Aktivitäten 
fortzuführen. Dieses Programm sollte für 
die Dauer von sechs Jahren eingeführt 
werden, um seine Dauer an die des 
mehrjährigen Finanzrahmens anzupassen, 
der Teil der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom (Datum wird 
eingefügt) zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung ist.

2235/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2002 über ein 
gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur 
Verbesserung der Funktionsweise der 
Steuersysteme im Binnenmarkt (Fiscalis-
Programm 2003-2007) (im Folgenden "das 
Programm 2007") haben in erheblichem 
Maße zur Verwirklichung der Ziele des 
Vertrags beigetragen. Es ist daher 
angebracht, die unter diesen Programmen 
begonnenen Aktivitäten fortzuführen. 
Dieses Programm sollte für die Dauer von 
sechs Jahren eingeführt werden, um seine 
Dauer an die des mehrjährigen 
Finanzrahmens anzupassen, der Teil der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung ist.

__________________________

1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.

Änderungsantrag 2
Erwägung 2

(2) Eine effiziente, wirksame und 
umfassende Zusammenarbeit der 
gegenwärtigen und der künftigen 
Mitgliedstaaten untereinander und mit der 
Kommission ist für das Funktionieren der 
Steuersysteme und die Betrugsbekämpfung 
von zentraler Bedeutung. Da die 
Steuerbetrüger ihre Aktivitäten nicht auf 
das Hoheitsgebiet der EU beschränken, 
sollte in diesem Programm die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 
Drittländern und deren Unterstützung 

(2) Im Binnenmarkt ist die wirksame, 
einheitliche und effiziente Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts für das 
Funktionieren der Steuersysteme, 
insbesondere für den Schutz der 
finanziellen Interessen der 
Mitgliedstaaten durch Bekämpfung von
Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung, die Vermeidung von
Wettbewerbsverzerrungen und den Abbau 
des Aufwands für Behörden und 
Steuerzahler von wesentlicher Bedeutung. 
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vorgesehen werden. Es sollte auch 
dazubeitragen, Rechtsvorschriften und 
Verwaltungspraktiken, die die 
Zusammenarbeit möglicherweise stören, 
sowie auch mögliche Lösungen für diese 
Hindernisse, zu identifizieren.

Auf dieses Ziel muss die Gemeinschaft in 
Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten 
hinarbeiten. Eine effiziente und wirksame 
Zusammenarbeit der gegenwärtigen und 
der künftigen Mitgliedstaaten 
untereinander und mit der Kommission ist 
für das Funktionieren der Steuersysteme 
und die Betrugsbekämpfung von zentraler 
Bedeutung. Es sollte auch dazu beitragen, 
Rechtsvorschriften und 
Verwaltungspraktiken, die die 
Zusammenarbeit möglicherweise stören, 
sowie auch mögliche Lösungen für diese 
Hindernisse, zu identifizieren. 
Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch sollten die 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten und 
die Kommission in die Lage versetzen, 
bestehende und neue Betrugsmuster zu 
erkennen, damit auf einzelstaatlicher und 
europäischer Ebene wirksame und 
angemessene Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug getroffen 
werden können, der häufig von 
international organisierten kriminellen
Organisationen begangen wird.

Änderungsantrag 3
Erwägung 5

(5) Die sicheren transeuropäischen IT-
Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme sind für die 
Stärkung der Steuersysteme in der 
Gemeinschaft von entscheidender 
Bedeutung und sollten deshalb weiter 
finanziert werden. Außerdem sollte es 
möglich sein, in dieses Programm weitere 
steuerbezogene 
Informationsaustauschsysteme, wie das 
System zur Kontrolle der Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS), 
das im Rahmen der Entscheidung 
1152/2003/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Juni 
2003 über die Computerisierung der 

(5) Die sicheren transeuropäischen IT-
Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme sind für die 
Stärkung der Steuersysteme in der 
Gemeinschaft von entscheidender 
Bedeutung und sollten deshalb weiter 
finanziert werden. Außerdem sollte es 
möglich sein, in dieses Programm weitere 
steuerbezogene 
Informationsaustauschsysteme, wie das 
System zur Kontrolle der Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS), 
das im Rahmen der Entscheidung 
1152/2003/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Juni 
2003 über die Computerisierung der 
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Beförderung und Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren
eingeführt wurde, einzuschliessen, sowie 
jegliches System, das im Sinne der 
Ratsdirektive 2003/48/EC vom 3. Juni 
2003 über die Besteuerung von 
Spareinnahmen in Form von Zinserträgen.

Beförderung und Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren
eingeführt wurde, einzuschliessen, sowie 
jegliches System, das im Sinne der 
Ratsdirektive 2003/48/EC vom 3. Juni 
2003 über die Besteuerung von 
Spareinnahmen in Form von Zinserträgen. 
Das Programm sollte sicherstellen, dass 
in einem künftigen Fiscalis-Programm 
alle bestehenden und vorgeschlagenen 
Kommunikations- und 
Informationssysteme in ein einziges 
benutzerfreundliches Gesamtsystem 
eingegliedert werden, um die 
Gesamtkosten der Unterhaltung mehrerer 
getrennt betriebener Systeme zu 
verringern.

Begründung

Nach so vielen Jahren von Fiscalis-Programmen muss es möglich sein, endlich zu einem 
gemeinsamen System zu kommen, um Kosten zu senken und Benutzerfreundlichkeit zu 
erreichen. 

Änderungsantrag 4
Erwägung 6

(6) Die Erfahrungen der Gemeinschaft mit 
den Programmen 2002 und 2007 haben 
gezeigt, dass Arbeitsbesuche, Seminare 
und multilaterale Prüfungen, bei denen 
Beamte verschiedener nationaler 
Verwaltungen im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit zusammengebracht 
werden, zur Verwirklichung der 
Programmziele beitragen. Daher sollten
diese Maßnahmen fortgesetzt werden. Es 
sollte auch weiterhin möglich sein, neue 
Maßnahmenarten zu entwickeln, um noch 
besser auf die Bedürfnisse eingehen zu 
können.

(6) Die Erfahrungen der Gemeinschaft mit 
den Programmen 2002 und 2007 haben 
gezeigt, dass Arbeitsbesuche, Seminare 
und multilaterale Prüfungen, bei denen 
Beamte verschiedener nationaler 
Verwaltungen im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit zusammengebracht 
werden, unter klar festgelegten 
Bedingungen zur Verwirklichung der 
Programmziele beitragen. Daher sollten
diese Maßnahmen fortgesetzt werden. Es 
sollte auch weiterhin möglich sein, neue, 
ähnliche Maßnahmenarten zu entwickeln, 
um noch besser auf die Bedürfnisse 
eingehen zu können. Es muss jedoch bei 
allen Treffen transparent Vorsorge 
getroffen werden, dass es zu keiner 
Verschwendung und 
„Konferenztourismus“ kommt. Darum 
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sind all diese Aktivitäten mit 
Tagesordnung, Teilnehmern und Kosten 
jeweils im Folgejahr auf der Website der 
Kommission öffentlich zugänglich zu 
machen.

Begrümdung

Gerade bei Arbeitstreffen darf es zu keiner Verschwendung von Steuergeldern kommen, und 
dies muss von Bürgern leichter kontrollierbar sein. Selbst die Europäische Union 
Unabhängiger Gewerkschaften stellt fest, „dass gerade im Steuerbereich Theorie und Praxis 
oft weit auseinander klaffen und deshalb Seminare, an denen hoch qualifizierte Mitarbeiter 
teilnehmen, oft an den praxisnahen Problemen vorbei abgehalten werden“, und regt daher 
eine stärker praxisorientierte Ausrichtung der Seminare an.

Änderungsantrag 5
Erwägung 7

(7) Die mit den Programmen 2002 und 
2007 gesammelten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die koordinierte Ausarbeitung 
und Durchführung eines gemeinsamen 
Fortbildungsprogramms in erheblichem 
Maße zur Verwirklichung der 
Programmziele beitragen können, 
insbesondere indem der Kenntnisstand in 
Bezug auf das Gemeinschaftsrecht 
verbessert wird. Die Möglichkeiten des e-
Learning sollte voll ausgeschöpft werden.

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag 6
Erwägung 8

(8) Beamten, die im Steuerwesen tätig sind, 
müssen für die Zusammenarbeit im und 
Teilnahme am Fiscalis-Programm über 
entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. 
Die Teilnehmerländer sind für die 
erforderliche Sprachausbildung ihrer 
Beamten zuständig.

(8) Beamte, die im Steuerwesen tätig sind, 
müssen für die Zusammenarbeit im und 
Teilnahme am Fiscalis-Programm über 
entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. 
Die Teilnehmerländer sind für die 
erforderliche Sprachausbildung ihrer 
Beamten zuständig. Wenn Teilnehmer mit 
nicht ausreichenden Sprachkenntnissen 
an einem Arbeitsbesuch, Seminar oder an 
einer Projektgruppe teilnehmen, so 
müssen diese unverzüglich in ihre Länder 
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zurückgeschickt werden.

Begründung

Ohne ausreichende Kommunikationsfähigkeit kann das Programm nicht effizient 
funktionieren und verursacht unverantwortlich Kosten.

Änderungsantrag 7
Erwägung 9

(9) Es ist angemessen, die Möglichkeit zu 
geben, gewisse Aktivitäten mit
Teilnehmern von Verwaltungen aus 
Drittländern, Vertretern internationaler 
Organisationen, steuerpflichtiger Personen 
oder ihrer Organisationen zu organisieren.

(9) Es ist angemessen, die Möglichkeit zu
geben, bei gewissen Aktivitäten auch die 
Teilnahme von Experten, wie z.B. von 
Beamten aus Drittländern oder Vertretern 
internationaler Organisationen, sowie von 
steuerpflichtigen Personen oder ihren
Organisationen zu organisieren.

Änderungsantrag 8
Erwägung 10

(10) Der Zwischenbericht des Programms 
2007 hat bestätigt, dass das Teilen von 
Informationen und der Austausch von 
Kenntnissen zwischen den Verwaltungen 
sowie zwischen den Verwaltungen und der 
Kommission besser strukturiert und das auf 
den Programmveranstaltungen erworbene 
Wissen konsolidiert werden muss. 
Hauptschwerpunkte des Programms 2013
sollten daher die Informationsteilung und 
das Wissensmanagement.

(10) Der Zwischenbericht des Programms 
2007 hat bestätigt, dass das Teilen von 
Informationen und der Austausch von 
Kenntnissen zwischen den Verwaltungen 
sowie zwischen den Verwaltungen und der 
Kommission besser strukturiert und das auf 
den Programmveranstaltungen erworbene 
Wissen konsolidiert werden muss. 
Hauptschwerpunkte des Programms 2013
sollten daher die intensive 
Informationsteilung und das 
Wissensmanagement mit den 
teilnehmenden Ländern sein.

Änderungsantrag 9
Artikel 1 Absatz 1

1. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 
bis 31. Dezember 2013 wird hiermit ein 
mehrjähriges gemeinschaftliches 
Aktionsprogramm (Fiscalis 2013), im 
Folgenden das „Programm“, zur 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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Verbesserung der Funktionsweise der 
Steuersysteme im Binnenmarkt aufgelegt.

Änderungsantrag 10
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b

(b) Multilaterale Prüfungen; (b) Multilaterale Prüfungen nach Maßgabe 
von Artikel 2 Absatz 3a;

Änderungsantrag 11
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe f

(f) sonstige für die Verwirklichung der 
Programmziele erforderlichen Aktivitäten.

(f) sonstige ähnliche für die 
Verwirklichung der Programmziele 
erforderliche Aktivitäten.

Änderungsantrag 12
Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

Die Teilnahme an den in Unterabsatz 1 
Buchstaben b bis f genannten Tätigkeiten 
erfolgt auf freiwilliger Basis.

Änderungsantrag 13
Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b

(b) Verbrauchsteuern auf Alkohol, 
Tabakwaren und Mineralöle;

(b) Verbrauchsteuern auf Alkohol gemäß 
der Richtlinie 92/83/EWG des Rates1 und
Tabakwaren gemäß der Richtlinie
95/59/EG des Rates2 und Steuern auf
Mineralöle und elektrischen Strom gemäß 
der Richtlinie 2003/96/EG des Rates3;
___________________
1 Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 zur Harmonisierung der Struktur der 
Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische 
Getränke (ABl. L 316 vom 31.10.1992, S. 21). 
2 Richtlinie 95/59/EG des Rates vom of 
27. November 1995 über die anderen 
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die 
Umsatzsteuer (ABl. L 291 vom 6.12.1995, S. 40), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/10/EG
(ABl. L 46 vom 16.2.2002, S. 26).
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3Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 
2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom
(ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2004/75/EG (ABl. 
L 195 vom 2.6.2004, S. 31).

Änderungsantrag 14
Artikel 2 Nummer 3 a (neu)

(3a) "multilaterale Prüfung" bezeichnet 
die koordinierte Prüfung der 
Steuerschuld einer oder mehrerer 
betroffener steuerpflichtiger Personen mit 
gemeinsamen oder sich ergänzenden 
Interessen, die von zwei oder mehr 
teilnehmenden Ländern, darunter 
mindestens ein Mitgliedstaat, 
durchgeführt wird.

Änderungsantrag 15
Artikel 3 Absatz 4

4. Die Teilnehmerländer werden durch 
Mitglieder der entsprechenden 
Verwaltung vertreten.

4. Die Teilnehmerländer werden durch 
Beamte vertreten.

Änderungsantrag 16
Artikel 4 Überschrift

Zielsetzung Festlegung von Zielsetzungen und 
Indikatoren

Änderungsantrag 17
Artikel 4 Absatz 1

1. Das übergeordnete Ziel des Programms 
besteht in der Verbesserung des 
reibungslosen Funktionierens der 
Steuersysteme im Binnenmarkt durch 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmerländern, ihren 

1. Das übergeordnete Ziel des Programms 
besteht in der Verbesserung des 
reibungslosen Funktionierens der 
Steuersysteme im Binnenmarkt durch 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmerländern, ihren 
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Verwaltungen, und anderen 
Einrichtungen.

Verwaltungen und Beamten.

Für alle Aktionen, die zur Verwirklichung 
der Zielsetzungen des Programms 
vorgeschlagen werden, gilt, dass sie
- klare Zielvorgaben und messbare 
Indikatoren beinhalten müssen, um die 
Überwachung mit Hilfe der in Artikel 18 
genannten Zwischen- und 
Abschlussbewertungen zu gewährleisten;
- transparent sein müssen, was ihre
Kosten, die Arbeitspläne und die
Teilnehmerlisten betrifft, und
- so strukturiert sein müssen, dass ein 
angemessner Gegenwert für die 
eingesetzten Mittel und bestimmte
Wirkungen erzielt werden.

Begründung

Selbst die Europäische Union Unabhängiger Gewerkschaften stellt fest, „dass gerade im 
Steuerbereich Theorie und Praxis oft weit auseinander klaffen und deshalb Seminare, an 
denen hoch qualifizierte Mitarbeiter teilnehmen, oft an den praxisnahen Problemen vorbei 
abgehalten werden“, und regt daher eine stärker praxisorientierte Ausrichtung der Seminare 
an.

Änderungsantrag 18
Artikel 4 Absatz 2 Einleitung

2. Die Ziele des Programms umfassen: 2. Die spezifischen Ziele des Programms 
umfassen:

Änderungsantrag 19
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

(a) im Bereich der Mehrwertsteuer, der 
Verbrauchsteuer, der Einkommens- und 
Kapitalsteuer:

(a) im Bereich der Mehrwertsteuer und der 
Verbrauchsteuer:

Änderungsantrag 20
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii

(iii) die stetige Verbesserung der 
Verwaltungsverfahren zur 

(iii) die stetige Verbesserung der 
Verwaltungsverfahren zur 
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Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Verwaltungen und der Steuerzahler durch 
Entwicklung und Verbreitung von 
bewährten Verwaltungspraktiken.

Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Verwaltungen und der Steuerzahler durch 
Entwicklung und Verbreitung von 
bewährten Verwaltungspraktiken und die 
Gewährleistung, dass die Beamten und 
Verwaltungsmitarbeiter umfassend 
informiert werden und bei der
Verhinderung und Aufdeckung von 
Betrug und Betrugsmustern 
zusammenarbeiten.

Änderungsantrag 21
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a a (neu)

(aa) im Bereich der Einkommens- und 
Kapitalsteuern:
(i) die Gewährleistung, dass der 
Informationsaustausch und die 
Verwaltungszusammenarbeit auf 
effiziente und wirksame Weise erfolgen, 
wozu auch die gemeinsame Nutzung von 
bewährten Verwaltungspraktiken gehört, 
und
(ii) die Schaffung der Voraussetzungen 
dafür, dass die Beamten einen hohen 
Kenntnisstand in Bezug auf das 
Gemeinschaftsrecht und seine 
Anwendung in den Mitgliedstaaten 
erwerben.

Änderungsantrag 22
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c

(c) im Bereich der Kandidatenländer und 
möglicher Kandidatenländer, die 
Berücksichtigung der besonderen 
Erfordernisse dieser Länder im Bereich des 
Steuerrechts und der 
Verwaltungskapazitäten;

(c) im Bereich der Kandidatenländer und 
möglicher Kandidatenländer, die 
Berücksichtigung der besonderen 
Erfordernisse dieser Länder, damit sie die 
im Hinblick auf den Beitritt 
erforderlichen Maßnahmen im Bereich 
des Steuerrechts und der 
Verwaltungskapazitäten ergreifen;

Änderungsantrag 23
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Artikel 5

Die Kommission erlässt jährlich ein 
Arbeitsprogramm nach dem in Artikel 16 
Absatz 2 genannten Verfahren.

Die Kommission erlässt jährlich ein 
Arbeitsprogramm nach dem in Artikel 16 
Absatz 2 genannten Verfahren. Das 
Arbeitsprogramm basiert auf einem 
Maßnahmenplan für das betreffende 
Haushaltsjahr, einschließlich der 
voraussichtlichen Mittelverteilung. Das 
Arbeitsprogramm wird auf der Website 
der Kommission veröffentlicht.

Änderungsantrag 24
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Kommission und die 
Teilnehmerländer stellen die 
Funktionsfähigkeit der in Absatz 2 
genannten Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme sicher.

1. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten stellen die 
Funktionsfähigkeit der in Absatz 2 
genannten Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme sicher.

Änderungsantrag 25
Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Die gemeinschaftlichen Elemente der 
Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme umfassen 
die Hardware, die Software und die
Vernetzung, der Systeme allen
Mitgliedstaaten gemeinsam sein müssen.

3. Die gemeinschaftlichen Elemente der 
Kommunikations- und 
Informationsaustauschsysteme umfassen 
die gemeinsame Hardware, Software und 
Vernetzung für alle Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 26
Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1

4. Die nichtgemeinschaftlichen Elemente 
umfassen die zu den Kommunikations- und 
Informationsaustauschsystemen 
gehörenden einzelstaatlichen Datenbanken, 
die Vernetzung zwischen den 
gemeinschaftlichen und den 
nichtgemeinschaftlichen Elementen sowie 
die Hard- und Software, die die 
betreffenden Mitgliedstaaten für 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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erforderlich halten, um diese Systeme in 
ihrer gesamten Verwaltung in vollem 
Umfang nutzen zu können.

Änderungsantrag 27
Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2

Die teilnehmenden Länder stellen eine 
kontinuierliche Einsatzbereitschaft der 
nichtgemeinschaftlichen Elemente sicher 
und gewährleisten die Interoperabilität 
zwischen diesen und den 
gemeinschaftlichen Elementen.

Die Mitgliedstaaten stellen eine 
kontinuierliche Einsatzbereitschaft der 
nichtgemeinschaftlichen Elemente sicher 
und gewährleisten die Interoperabilität 
zwischen diesen und den 
gemeinschaftlichen Elementen.

Änderungsantrag 28
Artikel 6 Absatz 5

5. Die Kommission koordiniert in 
Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmerländern die verschiedenen 
Aspekte von Installation und Betrieb der 
gemeinschaftlichen und 
nichtgemeinschaftlichen Bestände für die 
im zweiten Absatz aufgeführten Systeme 
und Infrastrukturen, die nötig sind, um ihre 
Funktionsfähigkeit, Interkonnektivität und 
ständige Verbesserung zu gewährleisten. 
Die Teilnehmerländer halten sich an die 
zur Verwirklichung dieser Ziele 
festgelegten Zeitrahmen und Fristen.

5. Die Kommission koordiniert in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
die verschiedenen Aspekte von Installation
und Betrieb der gemeinschaftlichen und 
nichtgemeinschaftlichen Bestände für die 
im zweiten Absatz aufgeführten Systeme 
und Infrastrukturen, die nötig sind, um ihre 
Funktionsfähigkeit, Interkonnektivität und 
ständige Verbesserung zu gewährleisten. 
Die Mitgliedstaaten halten sich an die zur 
Verwirklichung dieser Ziele festgelegten 
Zeitrahmen und Fristen.

Änderungsantrag 29
Artikel 7

Mitgliedstaaten und Länder, die bilaterale 
oder multilaterale Abkommen über die 
Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und den 
Informationsaustausch entweder 
untereinander oder mit Mitgliedstaaten, 
haben, die solche Tätigkeiten erlauben, 
sollen multilaterale Prüfungen in Form 
von koordinierten Prüfungen der, in 

Die Teilnehmerländer wählen unter den 
von ihnen organisierten multilateralen 
Prüfungen diejenigen aus, deren Kosten 
nach Artikel 14 von der Gemeinschaft 
übernommen werden. Nach jeder 
derartigen Prüfung wird der Kommission 
ein Bewertungsbericht übermittelt, der 
auf der Website der Kommission 
veröffentlicht wird.
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verschiedenen Teilnehmerstaaten 
festgelegten Steuerschuld, einer oder 
mehreren betroffenen steuerpflichtigen 
Personen, durchführen.
Die Länder, die an solchen multilateralen 
Prüfungen teilnehmen, können 
gemeinsame oder ergänzende Interessen 
haben und übermitteln der Kommission 
Berichte über die Ergebnisse dieser 
Prüfungen. 

Änderungsantrag 30
Artikel 9 Absatz 1

1. Die Teilnehmerländer organisieren 
Arbeitsbesuche für ihre Beamten. Die 
Dauer der Arbeitsbesuche darf höchstens 
vier Wochen betragen. Jeder Arbeitsbesuch 
ist auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit 
ausgerichtet, angemessen vorzubereiten 
und nach Abschluss der Maßnahme von 
den betreffenden Beamten und 
Verwaltungen zu beurteilen.

1. Die Teilnehmerländer organisieren 
Arbeitsbesuche für ihre Beamten. Die 
Dauer der Arbeitsbesuche darf höchstens 
vier Wochen betragen. Jeder Arbeitsbesuch 
ist auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit 
ausgerichtet, angemessen vorzubereiten 
und nach Abschluss der Maßnahme von 
den betreffenden Beamten und 
Verwaltungen zu beurteilen. Auf der 
Website der Kommission wird von jeder 
Bewertung eine Zusammenfassung 
veröffentlicht.

Änderungsantrag 31
Artikel 10 Absatz 1 Einleitung

1. Die Kommission fördert in 
Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmerländern die strukturierte 
Zusammenarbeit zwischen nationalen 
Schulungseinrichtungen und den für die 
Schulung zuständigen Beamten in den 
Steuerverwaltungen. Dies beinhaltet 
insbesondere die folgenden Tätigkeiten:

1. Die Teilnehmerländer fördern in 
Zusammenarbeit mit der Kommission die 
strukturierte Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Schulungseinrichtungen und 
den für die Schulung zuständigen Beamten 
in den Steuerverwaltungen. Dies beinhaltet 
insbesondere die folgenden Tätigkeiten:

Änderungsantrag 32
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b

(b) gegebenenfalls die Koordinierung der 
Öffnung von Zollfortbildungen, falls 

(b) gegebenenfalls die Koordinierung der 
Öffnung von Fortbildungen im Bereich 
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solche Kurse von diesen Ländern für ihre 
eigenen Beamten angeboten werden, für 
Beamte aus anderen Teilnehmerländern;

der Steuern für Beamte aus allen
Teilnehmerländern, falls solche Kurse von 
diesen Ländern für ihre eigenen Beamten 
angeboten werden.

Änderungsantrag 33
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c

(c) gegebenenfalls die Entwicklung der 
erforderlichen Infrastrukturen und
Instrumente für gemeinsame 
Steuerfortbildungen und 
Steuerfortbildungsmanagement.

(c) gegebenenfalls die Entwicklung der 
erforderlichen Instrumente für gemeinsame 
Steuerfortbildungen.

Änderungsantrag 34
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Teilnehmerländer sorgen dafür, dass 
die in Absatz 1(c) genannten gemeinsamen
Fortbildungsprogramme und die 
gemeinsame Infrastruktur für die 
Fortbildung im Bereich Steuern
vollständig in die nationalen 
Fortbildungsprogramme integriert werden.

2. Die Teilnehmerländer beziehen die in 
Absatz 1 Buchstabe a genannten
gemeinsam entwickelten 
Fortbildungsprogramme gegebenenfalls in 
die nationalen Fortbildungsprogramme ein.

Änderungsantrag 35
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2

Die Teilnehmerländer sorgen dafür, dass 
ihre Beamten die Grundausbildung und 
Fortbildung erhalten, die sie dazu 
befähigen, die den Schulungsprogrammen 
entsprechenden gemeinsamen beruflichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, 
und dass die betreffenden Beamten die 
erforderliche Sprachausbildung erhalten, 
damit sie ausreichende Sprachkenntnisse 
für die Teilnahme an dem Programm 
erwerben.

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag 36
Artikel 11
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Vertreter internationaler Organisationen, 
Verwaltungen in Drittländern, sowie 
steuerpflichtige Personen und ihre 
Organisationen können an Aktivitäten, die 
innerhalb des Programms organisiert 
werden, teilnehmen, falls diese Teilnahme 
für die Durchführung der in Artikel 4 
genannten Ziele entscheidend ist.

Experten, wie beispielsweise Vertreter 
internationaler Organisationen und Beamte 
aus Drittländern, sowie steuerpflichtige 
Personen und ihre Organisationen können 
an Aktivitäten, die innerhalb des 
Programms organisiert werden, 
teilnehmen, falls diese Teilnahme für die 
Durchführung der in Artikel 4 genannten 
Ziele entscheidend ist.

Änderungsantrag 37
Artikel 12

Die Kommission ergreift in 
Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmerländern Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die sich aus den
Programmaktivitäten ergebenden 
Informationen systematisch und 
strukturiert geteilt werden.

Die Teilnehmerländer und die 
Kommission tauschen Informationen aus, 
die sich aus den in Artikel 1 Absatz 2 
genannten Programmaktivitäten ergeben, 
sofern dieser Informationsaustausch zur 
Durchführung der Programmaktivitäten
beiträgt.

Änderungsantrag 38
Artikel 13 Absatz 1

1. Als Finanzrahmen für die Durchführung 
dieses Programms wird für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2013 
ein Betrag von 156,9 Mio. € festgesetzt.

1. Als Finanzrahmen für die Durchführung 
dieses Programms wird für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2013 
ein Betrag von 106,0 Mio. € festgesetzt.

Begründung

Das Programm ist sinnvoll, die von der Kommission gewünschte exorbitante Steigerung des 
Budgets gegenüber Fiscalis 2003-2007 ist aber nicht notwendig und auch nicht überzeugend 
von der Kommission begründet (siehe „Begründung“). Der vom Berichterstatter errechnete 
Betrag sieht Arbeitstreffen auf den Jahresdurchschnittswerten des vorangegangenen Fiscalis-
Programms vor, berücksichtigt keine Rückstellungen für ohnehin unabschätzbare neue IT-
Systeme und reduziert CCN/CSI auf die Hälfte.

Änderungsantrag 39
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c

(c) die bei der Organisation von Seminaren 
entstehenden Kosten sowie die durch die 

(c) die bei der Organisation von Seminaren 
entstehenden Kosten;
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Teilnahme von externen 
Sachverständigen und der in Artikel 11 
genannten Vertreter entstehenden Reise-
und Aufenthaltskosten;

Änderungsantrag 40
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)

(ca) die Reise- und Aufenthaltskosten von 
Experten, die sich gemäß Artikel 11 an 
den Aktivitäten beteiligen;

Änderungsantrag 41
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e

(e) die Kosten für alle sonstigen in Artikel 
1 Absatz 2 Buchstabe f genannten
Tätigkeiten.

(e) die Kosten für sonstige Tätigkeiten 
nach Maßgabe von Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe f.

Änderungsantrag 42
Artikel 14 Absatz 3 Unterabsatz 2

Die Kommission legt gemäß den 
Finanzvorschriften für den allgemeinen 
Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften die Regeln für die 
Zahlung der Ausgaben fest und teilt sie 
den Teilnehmerländern mit.

Die Kommission legt gemäß den 
Finanzvorschriften für den allgemeinen 
Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften die Regeln für die 
Zahlung der Ausgaben fest, teilt sie den 
Teilnehmerländern mit und veröffentlicht 
sie auf der Website der Kommission.

Änderungsantrag 43
Artikel 14 Absatz 4

4. Die Kommission erlässt alle für die 
Verwaltung des Programmhaushalts nach 
dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 
Verfahren erforderlichen Maßnahmen.

entfällt

Änderungsantrag 44
Artikel 14 Absatz 5
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5. Die Mittelausstattung dieses Programms 
könnte auch die Ausgaben für 
Vorbereitungs-, Überwachungs-, Kontroll-,
Prüf- und Evaluierungstätigkeiten decken, 
die direkt mit der Programmverwaltung 
und der Realisierung der Zielsetzungen 
verbunden sind, insbesondere für Studien, 
Treffen, Information und 
Veröffentlichungen, sowie Ausgaben für 
elektronische 
Informationsaustauschsysteme und alle 
anderen Ausgaben der Kommission für 
technische und administrative Hilfe und 
Unterstützung zur Programmverwaltung 
des Programms.

5. Die Mittelausstattung dieses Programms 
könnte auch die Ausgaben für 
Vorbereitungs-, Überwachungs-, Kontroll-, 
Prüf- und Evaluierungstätigkeiten decken, 
die direkt mit der Programmverwaltung 
und der Realisierung der Zielsetzungen 
verbunden sind, insbesondere für Studien, 
Treffen, Information und 
Veröffentlichungen, sowie Ausgaben für 
elektronische 
Informationsaustauschsysteme und alle 
anderen Ausgaben der Kommission für 
technische und administrative Hilfe und 
Unterstützung zur Programmverwaltung 
des Programms. Alle diese Ausgaben
werden auf der Website der Kommission 
veröffentlicht.

Änderungsantrag 45
Artikel 15

Finanzierungsbeschlüsse und 
Übereinkommen oder Verträge, die sich 
aus dieser Entscheidung ergeben, 
unterliegen der Finanzkontrolle 
einschließlich etwaiger Vorortprüfungen 
durch die Kommission, das Europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 
den Europäischen Rechnungshof. Alle 
gemäß dieser Entscheidung gewährten 
Zuschüsse bedürfen einer vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung mit den 
Begünstigten, in der sich Letztere bereit 
erklären, die Verwendung der gewährten 
Mittel durch den Europäischen 
Rechnungshof prüfen zu lassen.

Finanzierungsbeschlüsse und 
Übereinkommen oder Verträge, die sich 
aus dieser Entscheidung ergeben, 
unterliegen der Finanzkontrolle 
einschließlich etwaiger Vorortprüfungen 
durch die Kommission, das Europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 
den Europäischen Rechnungshof. Alle 
gemäß dieser Entscheidung gewährten 
Zuschüsse bedürfen einer vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung mit den 
Begünstigten, in der sich Letztere bereit 
erklären, die Verwendung der gewährten 
Mittel durch den Europäischen 
Rechnungshof prüfen zu lassen. Die Liste 
der Begünstigten und die Höhe der 
jeweiligen Finanzhilfe werden auf der 
Website der Kommission veröffentlicht.

Änderungsantrag 46
Artikel 16 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Kommission teilt den zuständigen 
Ausschüssen des Europäischen 
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Parlaments die Zusammensetzung des 
Ausschusses einschließlich der Namen 
seiner Mitglieder und seine 
Geschäftsordnung mit.

Änderungsantrag 47
Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 3

Der Abschlussbericht konzentriert sich 
unter anderem auf die Wirksamkeit und die 
Effizienz der Programmaktivitäten.

Der Abschlussbericht konzentriert sich 
unter anderem auf die Wirksamkeit und die 
Effizienz der Programmaktivitäten. Der 
Zwischenbericht und der 
Abschlussbericht werden auf der Website 
der Kommission veröffentlicht.

Änderungsantrag 48
Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a

(a) bis spätestens 31. März 2011 einen 
Zwischenbericht über die Relevanz des 
Programms;

(a) bis spätestens 31. März 2011 einen 
Zwischenbericht über die Relevanz, 
Wirksamkeit und Effizienz des 
Programms;
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BEGRÜNDUNG

Allgemeine Schlussfolgerungen
In allen EU-Mitgliedsstaaten wächst bei den Bürgern die Skepsis, wenn es um die 
Verwendung von Steuergeldern geht. Zu oft wurden und werden Finanzmittel nicht 
zweckentsprechend eingesetzt.
Wenn deshalb allüberall zu Recht von öffentlichen Haushalten größtmögliche Sparsamkeit 
eingefordert wird, so muss dies auch für die EU-Programme und Fiscalis gelten. Hoffentlich 
gelingt es gerade unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007, die sich ja die 
Eindämmung der Bürokratie als eines ihrer vordringlichen Ziele gesetzt hat, zu einer 
vernünftigen Lösung zu kommen. Sie muss sich als sachgerecht erweisen, hat aber die 
berechtigten Anliegen der Steuerzahler nach Effizienz und Kostenreduktion so weit irgend 
möglich zu berücksichtigen.

Der Berichterstatter nimmt deshalb zwar zur Kenntnis, dass von Seiten der Kommission für 
Fiscalis 2013 eine exorbitante Steigerung des Budgets auf 156,9 Millionen Euro bzw. unter 
Einbeziehung von EMCS sogar auf 162 Millionen Euro verlangt wird (gegenüber weniger als 
100 Millionen Euro bei Fiscalis 2007 inkl. EMCS), hält aber lediglich eine Beibehaltung der 
bisherigen Mittelausstattung für angebracht. Nach den Vorstellungen der Kommission soll 
sich hingegen etwa der Aufwand für Arbeitsbesuche und Seminare von Steuerbeamten fast 
verdoppeln. Dabei stellt selbst die Europäische Union unabhängiger Gewerkschafter fest, 
„dass gerade im Steuerbereich Theorie und Praxis oft weit auseinander klaffen und deshalb 
Seminare, an denen hoch qualifizierte Mitarbeiter teilnehmen, oft an den praxisnahen 
Problemen vorbei abgehalten werden und regt daher eine stärker praxisorientierte 
Ausrichtung der Seminare an.“ Vor Verschwendung und Kongresstourismus warnten auch die 
Schattenberichterstatter der meisten anderen Fraktionen bei der Aussprache im zuständigen 
Ausschuss.
Auch für derzeit völlig unabsehbare Neuentwicklungen bei IT-Systemen fordert die 
Kommission vorab 18,8 Millionen Euro als „Vorkehrung“ („provision“), wie auch 45,3 statt 
bislang 18,5 Millionen Euro für das Internet-Network CCN/CSI. Beidem kann der 
Berichterstatter so nicht folgen. Hingegen drängt der Berichterstatter im Rahmen der 
vorgelegten Änderungsanträge auf eine umfassende Transparenz bei Aktivitäten und 
finanziellen Ausgaben im Rahmen von Fiscalis 2013.

Rechtlicher Hintergrund
Die Fiscalis-Initiative geht auf frühere Tätigkeiten zurück, namentlich auf das so genannte 
Matthaeus-Tax-Programm von 19931 zur beruflichen Aus- und Fortbildung der für indirekte 
Steuern zuständigen Beamten, um sie auf die Auswirkungen des Binnenmarkts vorzubereiten 
und die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen zu verbessern. Die koordinierte 
Entwicklung und Durchführung eines gemeinsamen Fortbildungsprogramms und der 
Austausch bewährter Praktiken sollte zur Verbesserung der Kenntnis des Gemeinschaftsrechts 
in den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten beitragen. Es erschien dringend notwendig, die 
bisherigen eher unkoordinierten Praktiken in einem gemeinsamen Rahmen 
zusammenzufassen. Fiscalis 2013 ist die dritte „Auflage“ des Programms und soll Fiscalis 
2007, den Nachfolger des ersten Programms, das Gegenstand der Entscheidung von 1998 
über ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Verbesserung der Systeme der indirekten 

  
1 Entscheidung 93/588/EWG vom 29. Oktober 1993, ABl. L 280 vom 13.11.1993.
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Besteuerung im Binnenmarkt1 war, ersetzen.

Ziele des Programms Fiscalis 2013
Das Programm Fiscalis 2013 erstreckt sich in Anlehnung an die Finanzielle Vorausschau
2007 – 2013 auf sechs Jahre. Weitere Änderungen betreffen die Einbeziehung des Systems 
zur Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS), das zur 
Überwachung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren eingeführt wurde, und das 
größere Schwergewicht, das auf die Bekämpfung von Steuerbetrug gelegt wird.
Hauptziel des Programms 2013 ist es weiterhin, die europäischen Steuerverwaltungen dabei 
zu unterstützen, die Funktionsweise der Steuersysteme zu sichern und zu verbessern. Den 
Schwerpunkt bildet die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Steuerverwaltungen, 
um die Einnahmen zu erhöhen. Gleichzeitig soll jedoch auch der Bürokratieaufwand 
verringert werden. Zu den wichtigsten Prioritäten des Programms gehört auch die 
Unterstützung der Einführung des neuen transeuropäischen EDV-gestützten 
Informationssystems für steuerpflichtige Transaktionen.

Die offiziellen Zielsetzungen von Fiscalis 2013 lauten:
- Verbesserung des Kenntnisstands über ein paneuropäisches Forum für den Austausch 

von Meinungen, Informationen, „Tipps“ für die praktische Anwendung usw. zwischen 
den Steuerbehörden;

- verstärkte Bekämpfung von Steuerbetrug und illegalem Handel durch den Ausbau der 
Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen und der Amtshilfe (das neue Programm 
zur Erleichterung des Informationsaustauschs gibt es bereits2) und Verbesserung der 
Organisation der Steuerprüfungen dank der von den Mitgliedstaaten bereits erstellten 
Liste bewährter Praktiken und der EDV-gestützten Informationssysteme;

- Verringerung des bürokratischen Aufwands für Steuerpflichtige durch Schaffung eines 
optimalen Gleichgewichts zwischen Kontrollen und administrativer Belastung, wie dies 
durch die Bereitstellung des MwSt-Austauschsystems (MIAS) über das Internet 
geschehen ist;

- Entwicklung einer ähnlich gestalteten Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden von 
Drittländern, da der Steuerbetrug keine Grenzen kennt.

Standpunkt des Berichterstatters
Ihr Berichterstatter möchte darauf hinweisen, dass der vorliegende Vorschlag eines der 
unzähligen Programme im Rahmen der gewünschten Steigerung der Funktionsfähigkeit des 
Binnenmarkts ist.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Programme nicht zum Selbstzweck 
verkommen dürfen und natürlich erwartet werden muss, dass Programmziele seit 1993 doch 
endlich erreicht wurden und nicht immer wieder fortgeschrieben werden müssen. Zu Recht 
wird ja von Millionen europäischer Bürger kritisiert, dass viele Programme in der 
Europäischen Union nicht mehr nachvollziehbar sind und vor allem eines bewirken: die 
Verselbständigung des bürokratischen Apparates, wobei Aufwand und Ertrag in keinem 
vernünftigen Verhältnis mehr zueinander stehen.

  
1 Entscheidung Nr. 888/98/EG vom 30. März 1998, ABl. L 126 vom 28.04.2008.
2 Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 vom 7. Oktober 2003.
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In diesem Sinne hat der Berichterstatter die befassten Stellen des Rates und der Kommission 
um sachgerechte und detaillierte Informationen gebeten. Gerade 66 Millionen Euro betragen 
die Kosten für Fiscalis 2007, meinte die Finnin Tiina Maisala, die im zweiten Halbjahr 2006 
für die finnische Ratspräsidentschaft damit betraut war. Auf 90 Millionen Euro schätzte der 
Portugiese Carlos Soares, ebenfalls ein mit Fiscalis befasster Beamter des Rates das bisherige 
Fiscalis-Budget. Lediglich von 44 Millionen Euro ist hingegen im Gesetzestext des ersten 
Fiscalis-Berichts die Rede. Marinus de Graaf, der für Fiscalis kompetente Direktor in der EU-
Kommission, kennt diese Zahl sehr wohl, nennt sie aber sehr ungern. Denn für das neue 
Programm bis 2013 fordert die EU-Kommission 156,9 Millionen Euro, fast viermal so viel. 
Dabei ist die höchste Steigerung für Dienstreisen vorgesehen. Rechnet man die Kosten der 
abgestellten EU-Beamten sowie des noch 2008 laufenden EMCS-Programms hinzu, so 
kommt man sogar auf 174 Millionen Euro. De Graaf freilich reagierte geradezu empört auf 
kritische Nachfragen des Berichterstatters. „Das ist doch alles sehr wenig Geld, wenn ich 
sehe, was da bei anderen Programmen läuft. Fiscalis ist doch eine Kleinigkeit, peanuts“, so de 
Graaf.
In dieses Bild passte dann auch, dass weitere zugesagte Informationen trotz mehrfacher 
Nachfrage dem Berichterstatter nicht beigebracht wurden. Wochenlang wartete er auch 
vergebens zumindest auf die Bekanntgabe verantwortlicher neuer Mitarbeiter unter der 
deutschen Ratspräsidentschaft.
Der Berichterstatter kann sich daher nicht der Auffassung anschließen, dass die bisher mit 
dem Fiscalis-Programm gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass es sich als äußerst effizient 
erwiesen hat, um Steuerbeamte aus verschiedenen nationalen Verwaltungen bei beruflichen 
Tätigkeiten zusammenzubringen und die gesetzten Ziele zu erreichen.
Ein Stopp des Programms scheint freilich nicht angebracht zu sein, wohl aber eine genaue 
Überprüfung der vorgegebenen neuen Ziele. So ist auch zu prüfen, ob es nicht zu 
Überlappungen mit anderen Programmen kommt. So wird etwa die intensivierte Bekämpfung 
von Betrug zwar immer wieder als Begründung für die gewünschte exorbitante Steigerung der 
finanziellen Mittel angeführt, in den angegebenen konkreten Vorhaben und bei der Befragung 
von zuständigen Beamten bei Rat und Kommission wird ihr aber kein nennenswerter 
Stellenwert eingeräumt. Es muss jedoch verhindert werden, dass unter dem Schutzmantel 
eines in der Öffentlichkeit populären Anliegens - eben der Bekämpfung von Betrug –
zusätzliche Geldmittel für letztlich vornehmlich bürokratische Zwecke eingesetzt werden. 

Der Berichterstatter würde auch die angeführte intensivierte Einbeziehung neuer EU-
Mitgliedstaaten und von Drittstaaten begrüßen, besonders zur Betrugsbekämpfung. Doch auch 
da weichen die in Gesprächen gemachten Angaben der zuständigen Beamten von solch 
populären Begründungen ab. Nur ein insignifikanter Anteil der gewünschten exorbitanten 
Mittelsteigerung soll tatsächlich in die Einbeziehung von Drittstaaten fließen. Schließlich 
wurde auch dem Wunsch des Berichterstatters nach Aufgliederung der Mittel nach regionalen 
Schwerpunkten nicht entsprochen.
Der Berichterstatter ist daher der Auffassung, dass das Programm nicht zwangsläufig eine 
kohärente Strategie beinhaltet, um die neuen Herausforderungen wie die einheitliche 
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (CCCTB), die Sitzlandbesteuerung, 
die für 2008 vorgesehene Überprüfung der Richtlinie über die Rechnungstellung oder auch 
die jüngsten EU-Erweiterungen zu meistern, während es außer Frage steht, dass Bedrohungen
wie die sich rasch entwickelnden neuen Formen des Steuerbetrugs und des illegalen Handels, 
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die die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts beeinträchtigen, die Beschäftigung nachteilig 
beeinflussen und das Vertrauen in die Steuersysteme der Gemeinschaft untergraben.

Doch gerade da fehlen überzeugende Programmansätze beziehungsweise ist dies Aufgabe 
anderer EU-Aktivitäten.


